
Vorlage des FB 2         

Beschluss des Technischen Ausschusses im schriftlichen Verfahren gem. § 29 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates 

 

TOP 1 Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Einbau 

eines neuen Scheunentors, zwei neuer Außentüren und eines 

Geländers auf Flurstück 399 der Gemarkung Boxtal 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg beschließt das Einvernehmen 

zum Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Einbau eines neuen 

Scheunentors, zwei neuer Außentüren und eines Geländers auf Flurstück 399 der 

Gemarkung Boxtal. 

 

Sachvortrag:  

 

Die Hofanlage auf Flurstück 399, bestehend aus Wohnhaus, Stallscheune, 

Lagerhaus und Waschküche, liegt im Innenbereich nach § 34 BauGB in Boxtal. 

Aus heimatgeschichtlichen Gründen ist die in dem für die Region typischen 

Sandstein erbaute Anlage in Sachgesamtheit ein Kulturdenkmal 

nach § 2 Denkmalschutzgesetz. 
 

 
 



Der Bauherr plant die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen auf 

Flurstück 399: 

 

 Einbau eines massiven Scheunentores an der „Wildbachseite“, zweiflügelig 

aus Fichtenholz, mit massivem Grundrahmen, 

verkleidet mit Fichte-Dreischichtplatten, Oberfläche 2 x lasiert 

Beschläge: 3 Langbänder mit Kloben je Flügel 

Größe: 3,90 x 3,80 m 

baugleich zu dem vorhandenen schadhaften Tor 

 

 Einbau neuer Außentüren aus Holz mit Blockrahmen im Anbau des 

Wohngebäudes, Türblatt außen mit Senkrecht-Ausfräsungen 

Größe: 1150 x 2080 mm bzw. 1500 x 2160 mm (zweiflügelig) 

 

 Handlauf aus Stahlrundrohr oder Flachstahl beidseitig an der Innentreppe vom 

EG zum DG im Wohnhaus, Höhe: 90 bzw. 65-70 cm. 

 

Die Entscheidung des Ortschaftsrates Boxtal wird bis zum 16.04.2021 mitgeteilt. 

 

Finanzierung: 

 

Der Beschluss ist nicht haushaltswirksam. 
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